




Leistungen, Kurzarbeitergeld und der Bezug von Mutterschaftsgeld nach § 19 
Mutterschutzgesetz. 

§5
Inkrafttreten, Kündigung 

(1) 1 Diese Dienstvereinbarung tritt am 1. September 2022 in Kraft. 2Sie kann mit 
einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres, frühestens jedoch zum 31. 
Dezember 2023, schriftlich gekündigt werden. 3Im Falle einer Kündigung verpflichten sich 
die Parteien dieser Dienstvereinbarung, unverzüglich über eine neue Dienstvereinbarung 
zu verhandeln. 4Diese Dienstvereinbarung wirkt für die Dauer dieser Verhandlungen nach. 

(2) 1Soweit einzelne Regelungen dieser Dienstvereinbarung aufgrund anderer 
rechtlicher oder tarifvertraglicher Regelungen unwirksam sind oder werden sollten, ist die 
Wirksamkeit der Dienstvereinbarung im Übrigen hierdurch nicht berührt. 2 Für diesen Fall 
wird die unwirksame Regelung durch eine ihr im Erfolg möglichst gleichkommende 
wirksame Regelung ersetzt. 

/ 1/. Pi. Jotl:l, Walsrode, den ........................ .. Walsrode, den .i.�.:Q?.•.(Pk.� ... 

Dienststellenleitung: Die M ita rbeitervertretu ng: 

..... ································ 

Stand: 30.06.2022 

Fricke Gürtler


